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8.3 Kinder- und Familienzulagen
Kinderzulagen werden im Auftrag der zuständigen Familienausgleichskasse von den Arbeitgebern den
Arbeitnehmenden ausbezahlt. Kinder- und Familienzulagen unterliegen der Einkommenssteuer und
müssen auf dem Lohnausweis aufgeführt sein.
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